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Warum der Stichtag zum Symbol wurde
– Rückblick auf eine emotionalisierte Debatte

K. Hilpert

Die öffentliche Debatte über eine Novellierung des deutschen Stammzellgesetzes von 2002 hat eine Schärfe erreicht, die von
niemandem erwartet werden konnte. Der Verfasser versucht, diese Debatte im Vorfeld des Bundestagsbeschlusses vom 11.04.2008
auf ihre Asymmetrien, Einseitigkeiten und Probleme in der Argumentation zu analysieren. Seine These ist, dass das Für und Wider
eines neuen Stichtags unter der Hand zu einem Symbol geworden ist, mit dem viel tiefer liegende Gegensätze und Einstellungen
zur biomedizinischen Forschung und zum gesellschaftlichen Pluralismus ausgetragen werden. Angesichts dieses Befunds stellt er
Überlegungen an, was geschehen sollte, um die Debatte wieder zu versachlichen.

Schlüsselwörter: Stammzellenforschung, Menschenwürde, Symbol, Lebensschutz, Stichtag, Öffentlichkeit

Why “Stichtag” became a Symbol. Retrospection of an Emotional Debate. The public debate in the context of the amendment of
the German 2002 stem cell law has led to sharpness in the discussions that nobody has expected. The author tries to analyze this
debate as far as the disputes around the discussions in the German Parliament (= Bundestag) from April 2008 are concerned. He
reveals where the discussions were unbalanced and unobjective, emotional and short-sighted. His thesis is that as far as a new
cut-off date was concerned the pros and cons became a symbol of a far deeper conflict: they showed the opposing and different
views and attitudes towards bio-medical research and social pluralism in general. In view of these facts he draws conclusions and
reflects how the debate could become more objective and less emotional.  J Reproduktionsmed Endokrinol 2008; 5 (3): 110–3.

Key words: stem cell research, human dignity, symbol, protection of life, cut-off date, public

 Die Absicht des Bundestages, das
Stammzellgesetz zu novellieren,

hat eine ähnlich intensive und pola-
risierte und zuletzt „aufgeladene“
Debatte ausgelöst wie das Gesetz
selbst, bevor es im Juni 2002 be-
schlossen und in Kraft gesetzt wurde.
Nicht nur Argumente dafür und da-
gegen sind geäußert worden, son-
dern moralische Positionen markiert,
Überzeugungen bekannt und weit-
reichende Sorgen zur Sprache ge-
bracht. Scharfe Kritiken und Verglei-
che, die als Beleidigungen empfun-
den werden mussten, waren ebenso
zu registrieren wie Worte der Empö-
rung. Inzwischen hat der Streit sogar
die Ebenen der Metaphern erreicht.
Manche zögern nicht, von einem
„Kulturkampf“ zu sprechen.

Worum es in den Novellierungs-
vorschlägen geht ...

Die beiden Punkte, in denen eine
Änderung der bestehenden Geset-
zeslage angestrebt wird, sind die bis-
herige Stichtagsregelung und das Straf-
barkeitsrisiko für deutsche Forscher,
die an ausländischen Forschungsvor-
haben beteiligt sind. Während be-
züglich der Klärungsbedürftigkeit des
Risikos, bestraft zu werden, weitest-
gehend Übereinstimmung herrscht,

steht die Stichtagsregelung im Zen-
trum des politischen Streits.

Vier Anträge lagen dazu dem Parla-
ment vor. Einer plädierte für die Ver-
schiebung des Stichtags auf den 1.
Mai 2007, ein zweiter für die Strei-
chung der Stichtagsregelung, wäh-
rend ein dritter es beim bisherigen
Datum belassen möchte. Eine vierte
Gruppe von Abgeordneten setzte
sich dafür ein, die Forschung mit em-
bryonalen Stammzellen komplett zu
verbieten. Ausgangspunkt der Novel-
lierungsbestrebungen waren die wie-
derholten Klagen aus Forschungs-
kreisen über die nachlassende Qua-
lität und die [im internationalen Ver-
gleich] geringe Anzahl der zur Verfü-
gung stehenden stichtagsgerechten
Zelllinien sowie die Wahrscheinlich-
keit, dadurch über kurz oder lang ge-
genüber den Forschern im Ausland
im Nachteil zu sein, die inzwischen
Zugang zu mehreren Hundert neuen
und besseren Linien haben.

Eine frühe semantische
Weichenstellung

Gleich als im politischen Raum die
ersten Überlegungen angestellt wur-
den, wie gewichtig die Probleme der
Forschung sind und wie Abhilfe

möglich wäre, wurde von Politikern
wie auch von den Medienleuten eine
folgenreiche Wortwahl gebraucht.
Statt nämlich von „Novellierung“
oder „Änderung“ zu sprechen, wie
es bei Gesetzen häufig der Fall ist,
verwendete man fast ausschließlich
Begriffe wie „Liberalisierung“ oder
„Lockerung des Gesetzes“. Es brauch-
te nur wenig, damit bei diesen Wor-
ten der Eindruck entstand, bei den
entsprechenden Überlegungen ginge
es in Wirklichkeit darum, Grenzen
zu verschieben und das Niveau des
Lebensschutzes abzusenken. Die von
den Kritikern gern benutzte Formel
vom „Aufweichen“ brachte diesen
schwebenden Vorwurf in ein starkes
Bild.

Eine Aufweichung aber bedeutet
eine Stichtagsverschiebung mitnich-
ten, und selbst die Abschaffung die-
ser Regelung könnte allenfalls sehr
bedingt als „Aufweichung“ des Ge-
setzes betrachtet werden. Denn die
Stichtagsregelung ist ja nur eine, kei-
neswegs die einzige Einschränkung,
die der Gesetzgeber 2002 für die (als
Ausnahme geregelte) Einfuhr und
Verwendung menschlicher Stamm-
zellen embryonaler Herkunft festge-
legt hat. Der Sinn dieser speziellen
Einschränkung war es, sicherzustel-
len, dass nicht für die deutsche For-
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schung die Zerstörung von Embryo-
nen im Ausland veranlasst wird. Die-
ses Ziel aber stellte niemand inner-
halb der der „Aufweichung“ gezie-
henen Antragsgruppen zur Disposi-
tion, es wird ohnehin durch das in
Deutschland geltende Embryonen-
schutzgesetz gewährleistet. Vielmehr
wird die Lage so eingeschätzt, dass
das Festhalten am bisherigen Stich-
tag im Laufe der Zeit ähnlich wirken
würde wie ein Forschungsverbot; und
ferner, dass durch eine Stichtagsver-
schiebung das Ziel dieser Regelung
trotz verbesserter Forschungsmöglich-
keiten erreicht werden kann (bzw.
bei einer Aufhebung des Stichtages
nicht verfehlt wird).

... und was in der Debatte
als Dissens markiert wird

Es gehört zur Eigenart der im Gang
befindlichen Debatte, dass die Kritik
nicht lange bei den Vorschlägen ver-
weilt, sondern auf die spezielle Frage
der Stichtagsregelung mit einem
grundsätzlichen Hinweis antwortet.
Er lässt sich etwa so zusammenfas-
sen: Der Herstellung der menschli-
chen Stammzellen geht die Vernich-
tung von frühen Embryonen voraus.
Diese sind aber schon Menschen
und unterliegen dem gleichen Le-
bens- und Würdeschutz wie gebore-
ne Menschen, die auch nicht um der
Gesundheit anderer willen getötet
(„geopfert“) werden dürften.

Nur scheinbar ist damit alles klar.
Denn die Einfachheit dieser Position
setzt die Beantwortung komplizierter
Fragen voraus. Etwa der, ab welchem
Zeitpunkt die sich entwickelnde En-
tität als Mensch oder jedenfalls als
individuelles oder personales mensch-
liches Leben anzusehen (und dann
auch so zu behandeln) sei. Zweifel-
los können Argumente dafür ange-
führt werden, diesen Beginn an der
Verschmelzung von Ei- und Samen-
zelle festzumachen. Aber sind diese
Gründe auch zwingend angesichts
der Tatsache, dass mehr als die Hälf-
te aller Embryonen (also Menschen)
von alleine abgehen? Angesichts der
Tatsache, dass ein Embryo, der sich
nicht in die Gebärmutter einer Frau
einnistet, abstirbt? Angesichts der
Tatsache, dass eine Jahrhunderte lan-
ge philosophische und von großen
Theologen wie Thomas von Aquin
übernommene Tradition die Mensch-
werdung (genauer: die Beseelung)

als gestuften Prozess vorgestellt hat?
Natürlich trifft es zu, dass weder
Rechts- noch Naturwissenschaft die
Kompetenz haben, festzulegen, wann
menschliches Leben wirklich beginnt.
Aber auch Philosophie und Theolo-
gie müssen sich darüber bewusst
sein, dass auch ihnen letztlich kein
anderer Weg offen steht, als einen
Zeitpunkt zu setzen und ihn durch
die Interpretation eines bestimmten
biologischen Vorgangs zu plausibili-
sieren.

Eine andere schwierige Frage, die
damit zusammenhängt: Sind Embry-
onen in den ersten Tagen Subjekte
und damit Träger von Grund- und
Menschenrechten? Als Vorausset-
zung dafür, Rechte zu haben, gilt seit
Kant die prinzipielle Fähigkeit, glei-
che Rechte anderer, also Pflichten,
anerkennen zu können. Darin unter-
scheidet sich der Mensch vom Tier.
Beim Embryo kann ein solches Ver-
hältnis intersubjektiver Anerkennung
nur im Vorgriff und advokatorisch
zugrunde gelegt werden. Das tun die
Eltern, die Verwandten und auch die
Rechtsgemeinschaft im Blick auf die
Potenzialität des Embryos, sich zu ei-
nem individuellen Subjekt entwi-
ckeln zu können, wenn die Umge-
bungsbedingungen gegeben sind; im
Blick darauf, dass das Am-Leben-ge-
halten-werden die vitale conditio
sine qua non dafür ist, sich – und sei
es auch erst in der Zukunft – selbst
bestimmen zu können; und im Blick
darauf, dass alle Lebenden im Em-
bryo mit einem Entwicklungsstadium
konfrontiert werden, das sie selbst
einmal durchlaufen haben.

Was aber, wenn all das, was hier die
Annahme eines Anerkennungsver-
hältnisses sinnvoll und notwendig
macht, auszuschließen ist?

Ja zur Menschenwürde

Dieser Fall ist denkbar. Bei jenen
Embryonen nämlich, die im Kontext
der medizinischen Maßnahmen zur
Erfüllung eines Kinderwunsches
entstanden sind, aber zu diesem
Zweck definitiv nicht mehr ge-
braucht werden und insofern „über-
zählig“ bzw. „verwaist“ sind. Für sie
gibt es keine Zukunft und deshalb
werden sie nach einer gewissen Zeit
„entsorgt“. Ist für sie damit aber eine
alternative Verwendung nicht ver-
antwortbar?

Die Anerkennung der angeborenen
Würde des Menschen als unantast-
bar ist der oberste Bezugspunkt un-
serer Verfassung und das normative
Fundament der gesamten staatlichen
Ordnung. Insofern liegt es auf der
Hand, dass sich der in Artikel 1 des
Grundgesetzes zum Ausdruck kom-
mende Anspruch auf Achtung dieser
Würde auch für die Zeit vor der Ge-
burt und damit für die frühen Stadien
des Lebens Wirkungen entfaltet. Un-
abhängig von Auffassungsunterschie-
den hinsichtlich dogmatischer Ver-
ankerung und Reichweite eines sol-
chen Achtungsanspruchs bedeutet
dies: (1) Das Verbot, Embryonen, die
aus einem Zeugungsakt hervorge-
gangen sind und im Begriff sind, sich
im Leib der Mutter zu etablieren, für
Forschungen zu benutzen, die ihre
Entnahme und Zerstörung beinhal-
ten. Und (2) das Verbot, Embryonen
ausschließlich zu dem Zweck zu er-
zeugen, um sie anschließend zu be-
forschen. Warum? Weil hiermit der
Vorgang des Ingangsetzens mensch-
lichen Lebens von jeder noch so klei-
nen oder mittelbaren Chance von
vornherein ausgeschlossen wäre, Vor-
aussetzung, Grundlage und Anfang
für ein menschliches Subjekt sein zu
können; (3) darf mit Embryonen, die
einer Mutter implantiert werden sol-
len, nicht experimentiert werden
(beispielsweise durch die Manipula-
tion der Keimbahn).

Frühe, extrakorporale Embryonen,
die ursprünglich zur Erfüllung eines
Kinderwunsches erzeugt wurden,
aber für diesen Zweck nicht mehr
gebraucht werden, sind jedoch kei-
nesfalls ein beliebiges „Material“,
denn sie sind ja immerhin von be-
stimmten Menschen Abkünftiges.
Dem wird in Deutschland dadurch
Rechnung getragen, dass embryonale
Stammzellen, die einst von solchen
Embryonen außerhalb Deutschlands
abgeleitet wurden, nur ausnahms-
weise für hochrangige medizinische
Forschungszwecke verwendet wer-
den dürfen und dass alternative
Möglichkeiten der Klärung der For-
schungsfragen ausgeschöpft sind. Soll
sich darin Achtlosigkeit oder gar
Herabsetzung ausdrücken?

Weggelassene Informationen
und falsche Alternativen

Dass die Forschung mit Stammzellen
per Gesetz auf Linien beschränkt ist,
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die aus solchen überzähligen bzw.
verwaisten Embryonen gewonnen
wurden, die andernfalls „entsorgt“
worden wären, wird von den Kriti-
kern der Stammzellenforschung fast
immer unterschlagen. Auch die immer
wieder in der Presse und im Politi-
schen erwähnte empirische Befra-
gung des Bundesverbandes für Le-
bensrecht (BVL), nach der 61 % der
deutschen Bevölkerung sich gegen
die Forschung mit humanen embryo-
nalen Stammzellen aussprechen
(2008), hat bei der Fragestellung
tunlichst vermieden, den Befragten
diese Information mitzugeben. Im
Gegenteil, es entstand – sicherlich
nicht ungewollt – der Eindruck, dass
hier Embryonen eigens für die For-
schung erzeugt und zerstört würden.
So können bei den nicht genau Infor-
mierten – und das ist doch der Groß-
teil der Bevölkerung – monströse Vor-
stellungen entstehen und der Verdacht
wachsen, Mütter würden dazu ge-
bracht, Embryonen zu spenden oder
zu verkaufen, oder kleinste mensch-
liche Lebewesen würden in Mengen
importiert und dann von den For-
schern getötet.

Auch die assoziative Nähe zu den
Menschenversuchen oder gar zur
Vernichtung der Juden im National-
sozialismus gehört zu dieser Katego-
rie monströser Vorstellungen. Einer
der journalistischen Meinungsführer
der strikten Gegner der Stammzell-
forschung hat in der FAZ die Frage
aufgeworfen, ob aus den zwölf Jah-
ren der Lebenswissenschaften von
1933 bis 1945 nichts gelernt werden
dürfte. Doch, es darf und soll sogar.
Aber auf Personen und Bereiche
der demokratischen Gesellschaft ge-
münzt, ist dieser Vergleich eine ver-
giftete Waffe. Denn die Parallelisie-
rung unterstellt öffentlich, dass der
so Kritisierte nicht sachliche Gründe
für eine abweichende Meinung hat,
sondern der Menschenwürde zuwider
handelt und sich faktisch in eine
Kontinuität mit Akten der Barbarei
stellt. Was können und sollen da
noch Gegenargumente und Wider-
worte ausrichten?

Eine Debatte mit hohem
Symbolgehalt

Wer den Verlauf der Debatte wäh-
rend der letzten Monate aufmerksam
verfolgt hat, wird feststellen müssen,
dass Heftigkeit und Schärfe stetig zu-

genommen haben. Dicke „Pflöcke“
sind eingerammt worden, unversöhn-
liche Gegensätze markiert und neue
Wertallianzen ins Spiel gebracht
worden. Und das zum Teil unverhält-
nismäßig und nicht ohne kräftige
Widersprüche: Manche Abgeordneten,
denen die bestehende Schwanger-
schaftsabbruch-Regelung noch nicht
liberal genug ist, setzen sich enga-
giert dafür ein, den Stichtag ja nicht
zu verschieben. Andere, die jegliche
Forschung mit menschlichen ES-Zel-
len als würdewidrig deklarieren, be-
gründen ihren Antrag für ein Verbot
dann noch damit, dass die bisherige
Forschung an humanen ES-Zellen
keine Therapie unheilbarer Krank-
heiten erbracht hätte. Und Lebens-
schützer aller Couleur empfehlen die
jüngst möglich gewordene Umwand-
lung menschlicher Hautzellen in in-
duzierte pluripotente Stammzellen
(ipS) flugs als die Alternative, die die
Verwendung von Stammzellen em-
bryonaler Herkunft ab sofort verzicht-
bar mache, und nehmen dabei unbe-
sehen in Kauf, dass hieraus ebenfalls
gravierende ethische Probleme ent-
stehen könnten, wenn sich nämlich
aus diesen Zellen vollkommen un-
kontrolliert auch männliche und weib-
liche Keimzellen gewinnen ließen,
die ganz neue Möglichkeiten der
Fortpflanzung eröffnen würden.

Diese Beobachtungen deuten darauf
hin, dass es bei der jetzigen Debatte
um mehr geht als nur um Stammzell-
forschung und Stichtagsregelung.
Vonseiten der Bürger ist es eine ge-
wisse Angst, die sich aus der Klein-
formatigkeit und der Geschwindig-
keit der biomedizinischen Entwick-
lung speist. Was beschert uns die
Forschung demnächst noch alles,
und können wir das verkraften? – ist
so eine bange Frage. Vonseiten der
Akteure, die an die Öffentlichkeit
treten, ist teils die Furcht vor einem
allen Halt wegfegenden Pluralismus
im Spiel, teils auch das Bedürfnis
nach erkennbaren Profilen – nicht
ganz unverständlich in einer Umge-
bung von Großkoalition, Großöku-
mene und zunehmender Unüber-
sichtlichkeit.

Was kann angesichts dieser Lage ge-
tan werden und von wem? Ein erstes,
unerlässliches Hilfsmittel ist ohne je-
den Zweifel Informiertheit. Wer ur-
teilt, fordert oder entscheidet, sollte
selbst bestens informiert sein und an-
dere redlich informieren, bevor er

überzeugen möchte. Ein zweites ist
die Stärkung des Vertrauens. Bürger
müssen die Gewissheit haben, dass
der technologische Fortschritt auf-
merksam begleitet, ihre Sorgen ernst
genommen und Fehlverhalten ver-
folgt wird. Aber sie haben auch ein
Recht darauf, dass ihr Vertrauen in
die Institutionen und in die Wissen-
schaft nicht durch prinzipielles Miss-
trauen in die Zukunft, durch maßlose
Vorwürfe und Dammbruchargumen-
te zerstört wird, die den Eindruck er-
wecken, als sei die Gesellschaft er-
kannten Gefahren gegenüber hilflos.
Und ein drittes ist die Anstrengung
theologischen Denkens. Das Bekennt-
nis, dass Gott der Geber und Herr
allen Lebens ist, muss angesichts der
Möglichkeiten menschlichen Eingrei-
fens, die aber im Letzten doch immer
bloß ein Assistieren sind, komplexer
ausgedeutet werden als zu Zeiten, in
denen das Nichtwissen und Nicht-
können von Menschen schon als
solches als Manifestation göttlicher
Urheberschaft genommen werden
konnte.

Zur Ehre der Politik

Mehr noch als die Bürger sind die
Abgeordneten des Parlaments genö-
tigt, sich in einer Materie kundig zu
machen, die den meisten von ihnen
vergleichsweise fern liegt, um sich
auf dieser Grundlage eine eigene
Meinung zu bilden und in den Ge-
setzgebungsprozess einzubringen.
Dabei bildet die Verfassung den Rah-
men, innerhalb dessen Mehrheiten
für das politisch zu Gestaltende ge-
sucht werden müssen. Abgeordnete
sind aber zugleich Repräsentanten
eines bestimmten politischen Pro-
gramms und unterliegen in der De-
mokratie der Rechenschaftslegung
gegenüber ihren Wählern.

Dass der Bundestag sich entschlos-
sen hat, die Änderung des Stamm-
zellgesetzes von Fraktionszwang zu
befreien, hat nur bei oberflächlicher
Betrachtung mit unüberbrückbaren
Differenzen innerhalb der politi-
schen Formationen zu tun. In Wirk-
lichkeit ist es ein Ausdruck des Re-
spekts: Abgeordnete sollen von ihrer
Partei weder gezwungen noch ge-
drängt werden, gegen ihre Gewis-
senüberzeugung zu stimmen. Und es
ist Ausdruck des gemeinsamen Wil-
lens, eine so komplexe und hoch-
sensible Angelegenheit aus Parteien-
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gezänk und Wahlkampf herauszu-
halten. Das gereicht der Politik, der
viel gescholtenen, zur Ehre.

Und wenn nun am Ende lang dau-
ernder und mit großem Ernst geführ-
ter Debatten als Ergebnis „nur“ die
Verschiebung des Stichtags steht, be-
deutet das ebenfalls mehr als nur ei-
nen halbherzigen Kompromiss: näm-
lich auch einen Ausdruck dafür, dass
der Zeitpunkt für eine grundsätzliche
und langfristige Lösung noch nicht
gekommen ist und man die weitere
Entwicklung der Forschung auf die-
sem Feld aufmerksam begleiten
möchte. Dass Gesetze wie in diesem
Fall nicht für immer und ewig ge-
macht werden, kann auch Ausdruck
eines Ethos sein. Der ethischen Tradi-
tion jedenfalls war der Gedanke ei-
ner provisorischen Moral durchaus
nicht unbekannt. Und sie kam dabei
sogar ohne die Rhetorik des empha-
tischen „einmalig“ aus, das in der
Begründung des Vorschlags, den
Stichtag zu verschieben, so deutlich
herausgestellt wird.

Und die Kirchen?

Nach dem Selbstverständnis der
großen christlichen Kirchen gehört
es zu ihren genuinen Aufgaben, die
Entwicklungen in der Gesellschaft
aufmerksam zu begleiten und die
Verpflichtung von Staat, Recht und
Politik, die Menschenwürde, das
Recht auf Leben und die Grundrech-
te zu achten und zu schützen, immer
wieder anzumahnen. Deshalb ist es
nur konsequent, dass sie öffentlich
und hörbar dafür eintreten, dass
menschliches Leben auch in seinen
vorgeburtlichen und noch früheren
Stadien geschützt werden muss und
nicht zum Gegenstand forscher-
lichen Zugriffs gemacht werden darf.

Man wird vielem, wenn man Be-
schimpfungen und herabsetzende

Vergleiche weglässt, vielleicht sogar
dem meisten zustimmen, was Bischö-
fe, einzelne Theologen und kirchlich
engagierte Journalisten dazu in den
letzten Monaten öffentlich gesagt ha-
ben. Natürlich darf menschliches
Leben nicht gering geschätzt wer-
den; und Anlässe, dies mit Nach-
druck zu sagen, gibt es bedauerli-
cherweise jeden Tag genug. Und
selbstverständlich darf es nicht sein,
dass menschliches Leben zum Stoff
und zur Materie degradiert wird.
Und natürlich ist es verboten, einen
Menschen zu töten, um die Gesund-
heit eines anderen zu verbessern.
Aber wer vertritt denn diese Positio-
nen und worin liegt der Bezug zu
einer eventuellen Verschiebung des
Stichtags?

Es ist zweifellos das ureigenste Anlie-
gen der Kirchen, dass die grundsätz-
lichen Linien des Lebensschutzes
eindeutig und erkennbar sein müs-
sen. Aber das entbindet niemanden
von der Pflicht, auch die von ihm kri-
tisierten Positionen fair und erkenn-
bar darzustellen. Und es rechtfertigt
nicht, dass in hochkomplexen Fra-
gen, die auch der verstehen soll, der
den Sachverhalt, um den es geht, gar
nicht versteht, nur unterkomplexe
Antworten gegeben werden.

Ein hoher Preis

Das Stammzellgesetz von 2002
war ein Kompromiss zwischen den
grundlegenden Positionen zum
Schutz des Lebens an seinem Be-
ginn, zum Schutz Kranker und der
Forschungsfreiheit. Kompromisse
verlangen allen Beteiligten etwas ab.
Wenn sie gelingen, bleibt das
Grundanliegen jeder Seite berück-
sichtigt. In diesem Sinn hat das Ge-
setz befriedet und wird das auch
weiterhin tun können. Da es die so
umstrittene Frage nach dem Status
des frühen, extrakorporalen Embryos

gar nicht entscheidet, müsste es in
seiner Kombination von grundsätzli-
chem Verbot und an hohe Auflagen
gebundene Ausnahmemöglichkeiten
eigentlich auch für diejenigen zu ak-
zeptieren sein, die Menschsein und
Würdeschutz mit der Befruchtung
beginnen lassen möchten.

Der Rigorismus eines Entweder-Oder
hat einen hohen Preis. In Gesellschaft
und Politik schafft er unversöhnliche
Polarisierungen. Bei seinen Akteuren
produziert er irgendwann Niederla-
gen, die später erklärt werden müs-
sen. Und in der rechtlichen Ordnung
kann er zur Gefährdung dessen
werden, was eigentlich geschützt
bzw. was verboten bleiben sollte. Das
Scheitern eines völkerrechtlichen Ver-
bots des reproduktiven Klonens im
Jahr 2005, weil einige Staaten darauf
drängten, dass überhaupt jegliches
Vermehren von Zellen und Geweben
von Menschen mittels der Methode
des Klonens verboten werden müsse,
ist eines unter vielen unrühmlichen
Beispielen.

Es gibt nur eine konsequent lebens-
schützende Alternative zum durch
Gesetze geregelten und an hohe Auf-
lagen gebundenen Weg, die bio-
medizinische Forschung zu steuern:
das komplette Verbot der Reproduk-
tionsmedizin. Man kann Verständnis
und Achtung haben vor Menschen,
die sich das vor einem Vierteljahr-
hundert (die medizinischen Experi-
mente dazu begannen bereits vor
40 Jahren), als dies noch unentschie-
den war, gewünscht haben oder heu-
te zurückwünschen, weil dadurch
vielen Problemen der Boden ent-
zogen wäre, aber es ist nun einmal
anders gekommen. Und mit dieser
Entwicklung müssen sich alle, die an
der Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen und Spielregeln der Gesell-
schaft beteiligt sind, ehrlich und mit
Sinn für das Machbare auseinander-
setzen.
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